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und eln ſeltſames Original 1e ſeit Jahren 0 will nicht dran
und kann nur mit Aufwand dringendſter Beredſamkeit durch die
Gefahr ernſtlicher Störung des g9 Einvernehmens zur Theilnahme
gebracht werden: Die Miniſtranten bekommen einfach die Weiſung
„Beim ganzen Amt ſtehen bleiben, wie ihr und euch nicht
rühren!“ was ſie auch buchſtäblich efolgen, aber eigenthümlicher
Weiſe mit Front das olk und folglich mit „Hinterfront“

den ar Wie ſich Celebrans und Leviten zurecht fanden,
iſt nicht genauer etann geworden, aber der Geſammt⸗Eindruck des
Unternehmens; eS entſtan nämlich bei den Bauern das Sprichwort:
wi

„Da⸗ geht's zu wie bei Cl'mM Levitenamt weiß keiner, was der Ander'

0  erg bei Augsburg. o Michael eb Pfarrer
XIII. Quaſi⸗Domieilien zugleich.) In einer

Prieſterconferenz ntſpann ſich eine Debatte über die rage Ob
jemand zu gleicher Zeit zwei Quaſi⸗Domicilien Aben könne. Darauf
iſt zu antworten, daſs das gewiſs äußerſt ſelten vorkommt, aber nicht
unmöglich iſt, wie man aus folgendem, wahren Fall entnehmen kann.
Die eleute beſitzen ſowohl mn dem Tte St wie auch im Tte

ein Wirtshaus mit auernſchaft und betreiben (lde
gleich Sie wohnen auch bald in einem, bald Im anderen dieſer zwei
Tte und wechſeln ſo mehrmals im ahre den Aufenthalt. Für das
Wirtshaus, die Frau ſich nicht befindet, haben ſie eine Wirt⸗
ſchäfterin; leſe iſt alſo für beide Tte angeſtellt und muſs immer
die Frau ablöſen, wechſelt aher wie dieſe den Aufenthalt mehrmals
Im ũ  Q  ahre Die übrigen Dienſtboten ingegen ſind bloß für das eine
oder das andere Wirtshaus angeſtellt Dieſe zwei eleute Aben
doch gewiſs V gleicher Zeit zwei Domicilia VETa und die Wirt⸗
ſchäfterin hat gleicher Zeit zwei Quasi-Domeilia. Im der
Instruétio PTO judiclis ecelesiasticis Imperii Austriacéi el eS
„Wo jemand zwar keine bleibende Niederlaſſung beabſichtigt, aber
doch 3 einem we wohnt, deſſen Erreichung einen längeren Auf
enthalt nothwendig macht, dort hat EL einen uneigentlichen Wohn
ſitz —4 Im § 43 Ei „Wer bei einer Privatperſon, einer Anſta
oder Geſellſchaft auf längere oder unbeſtimmte Zeit In Dienſte tritt,
rlangt dadurch dem Orte, EL zur eiſtung dieſer Dienſte ſich
ufhält, einen uneigentlichen Wohnſitz“ eter Alvera, Pfarrer
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